
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

02
0 

90
1

A
1

TEPZZ¥Z Z9Z_A_T
(11) EP 3 020 901 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
18.05.2016 Patentblatt 2016/20

(21) Anmeldenummer: 14193362.2

(22) Anmeldetag: 14.11.2014

(51) Int Cl.:
E05D 15/06 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(71) Anmelder: DORMA Deutschland GmbH
58256 Ennepetal (DE)

(72) Erfinder:  
• KREYENBORG, Ralf

58256 Ennepetal (DE)

• BUSCH, Sven
58256 Ennepetal (DE)

• JÄHNKE, Jan-Hendrik
58256 Ennepetal (DE)

(74) Vertreter: Balder IP Law, S.L.
Paseo de la Castellana 93 
5a planta
28046 Madrid (ES)

(54) Rollenwagen für die Aufnahme einer Schiebetür mit zumindest zwei Montagevorrichtungen

(57) Die Erfindung betrifft einen Rollenwagen (10) für
die Aufnahme einer Schiebetür (110), aufweisend ein
Rollenmodul (20) zur verschiebbaren Anbringung an ei-
ner Rollenlaufbahn (120) und einen Grundkörper (30)
zur Befestigung an der Schiebetür (110), wobei zumin-
dest zwei Montagevorrichtung (90) vorgesehen sind für
die Ausübung jeweils einer Montagefunktion des Rollen-
wagens (10), wobei jede Montagevorrichtung (90) we-
nigstens ein Montagemittel (92) mit einer Handhabungs-
schnittstelle (96) zur Einbringung einer Montagekraft für

die Durchführung einer Montagebewegung des wenigs-
tens einen Montagemittels (92) aufweist, wobei weiter
die Handhabungsschnittstellen (96) der Montagemittel
(92) der zumindest zwei Montagevorrichtungen (90) auf
einer ersten Seite (12) des Rollenwagens (10) angeord-
net sind und eine Lagervorrichtung (26) des Rollenmo-
duls (20) für die verschiebbare Anbringung an der Rol-
lenlaufbahn (120) auf einer zweiten Seite (14) des Rol-
lenwagens (10) angeordnet ist, welche entgegengesetzt
zur ersten Seite (12) ausgerichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Rollen-
wagen für die Aufnahme einer Schiebetür mit zumindest
zwei Montagevorrichtungen sowie eine Schiebetürenan-
lage mit wenigstens einem entsprechenden Rollenwa-
gen.
[0002] Es ist grundsätzlich bekannt, dass Rollenwa-
gen für die Aufnahme von Schiebetüren eingesetzt wer-
den. Diese Rollenwagen werden mit entsprechenden La-
gervorrichtungen in Rollenlaufbahnen eingesetzt, wel-
che oberhalb einer Türöffnung an einer Wand oder der
Decke befestigt sind. Anschließend kann durch eine Be-
wegung des Rollenwagens entlang dieser Rollenlauf-
bahn die Schiebetür eine Öffnungsbewegung und eine
Schließbewegung durchführen. Ein solcher Rollenwa-
gen weist dabei unterschiedlichste Funktionen auf, wel-
che durch entsprechende Montagevorrichtungen struk-
turell zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise ist
eine solche zusätzliche Funktion eine Höhenverstellvor-
richtung, um eine Justierung der Höhe der Schiebetür
vornehmen zu können. Andere Beispiele solcher Mon-
tagefunktionen sind zum Beispiel eine Montage von Zu-
behörmodulen, eine Befestigungsvorrichtung einer
Schiebetür am Grundkörper oder Ähnliches.
[0003] Bei bekannten Rollenwagen sind die einzelnen
Montagevorrichtungen spezifisch für die jeweils zu erfül-
lende Montagefunktion. Dementsprechend erfolgt für die
Durchführung einer Montagebewegung für die jeweilige
Montagefunktion auch eine spezifische Ausrichtung der
zugehörigen Montagevorrichtung. Jede dieser Montage-
vorrichtungen ist ein in sich abgeschlossenes System,
welches in sich stimmig funktioniert. Dies führt jedoch
dazu, dass für jede Montagevorrichtung in spezifischer
Weise die Montagefunktion erfüllt werden muss, durch
entsprechend spezifische Montagebewegungen oder
spezifische Angriffsmöglichkeiten. Dies führt weiter da-
zu, dass im einfachsten Fall von unterschiedlichen Seiten
des Rollenwagens die jeweilige Montagefunktion ausge-
führt wird. Jedoch kann es sogar dazu führen, dass vor
der Durchführung einer Montagefunktion sich der zuge-
hörige Monteur erst auf die Suche begeben muss, wo
eine entsprechende Handhabungsschnittstelle für die
Durchführung der jeweils gewünschten spezifischen
Montagefunktion liegt. Dies führt zu einem erhöhten
Montageaufwand und einer verlängerten Montagezeit.
Auch wird die Komplexität eines solchen Rollenwagens
auf diese Weise erhöht.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, in
kostengünstiger und einfacher Weise die voranstehend
beschriebenen Nachteile zumindest teilweise zu behe-
ben. Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, den Zeitaufwand der Montage sowie die Kom-
plexität des Rollenwagens zu reduzieren.
[0005] Voranstehende Aufgabe wird gelöst durch ei-
nen Rollenwagen mit den Merkmalen des Anspruchs 1
und eine Schiebtürenanlage mit den Merkmalen des An-
spruchs 12. Weitere Merkmale und Details der Erfindung

ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschrei-
bung und den Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale und
Details, die im Zusammenhang mit dem erfindungsge-
mäßen Rollenwagen beschrieben sind, selbstverständ-
lich auch im Zusammenhang mit der erfindungsgemä-
ßen Schiebetürenanlage und jeweils umgekehrt, so dass
bezüglich der Offenbarung zu den einzelnen Erfindung-
saspekten stets wechselseitig Bezug genommen wird
bzw. werden kann. Erfindungsgemäß ist ein Rollenwa-
gen für die Aufnahme einer Schiebetür vorgesehen. Die-
ser Rollenwagen weist ein Rollenmodul zur verschieb-
baren Anbringung an einer Rollenlaufbahn auf. Weiter
ist ein Grundkörper zur Befestigung an der Schiebetür
vorgesehen. Ein erfindungsgemäßer Rollenwagen
zeichnet sich dadurch aus, dass zumindest zwei Monta-
gevorrichtungen vorgesehen sind für die Ausübung je-
weils einer Montagefunktion des Rollenwagens. Dabei
weist jede Montagevorrichtung wenigstens ein Montage-
mittel mit einer Handhabungsschnittstelle zur Einbrin-
gung einer Montagekraft für die Durchführung einer Mon-
tagebewegung des wenigstens einen Montagemittels
auf. Weiter sind die Handhabungsschnittstellen der Mon-
tagemittel der zumindest zwei Montagevorrichtungen auf
einer ersten Seite des Rollenwagens angeordnet. Eine
Lagervorrichtung des Rollenmoduls für die verschiebba-
re Anbringung an der Rollenlaufbahn ist auf einer zweiten
Seite des Rollenwagens angeordnet, welche entgegen-
gesetzt zur ersten Seite ausgerichtet ist.
[0006] Ein erfindungsgemäßer Rollenwagen weist ins-
besondere zumindest zwei Bauteile, nämlich das Rollen-
modul und den Grundkörper auf. Dabei können selbst-
verständlich auch weitere Bauteile vorgesehen sein
und/oder diese beiden Bauteile aus einzelnen Körpern
zusammengesetzt sein. Ein Rollenwagen ist im Sinne
der vorliegenden Erfindung ein Gesamtsystem, welches
zumindest zwei Funktionen erfüllt. So ist zum einen durch
das Rollenmodul die verschiebbare Anbringung auf der
Rollenlaufbahn möglich. Auch wenn bereits hier die Be-
grifflichkeit von Rollen verwendet wird, so ist eine An-
bringung von Lagervorrichtungen von Rollen nur eine
Möglichkeit der Ausführung eines erfindungsgemäßen
Rollenwagens. Selbstverständlich kann ein solcher Rol-
lenwagen für die verschiebbare Lagerung auch eine Li-
nearführung, zum Beispiel eine Gleitlagerung oder einen
Linearantrieb aufweisen. Hinsichtlich reduzierter Kom-
plexität und verminderten Kosten ist jedoch die Ausbil-
dung durch rotierbare Rollen für eine solche Lagervor-
richtung bevorzugt. Als zweite Funktion wird die Befes-
tigung der Schiebetür zur Verfügung gestellt. Dabei kann
es sich zum Beispiel um eine klemmende Befestigung
handeln.
[0007] Das Rollenmodul und der Grundkörper sind da-
bei erfindungsgemäß separate Bauteile bzw. separate
Körper. Jedes dieser beiden Bauteile, also das Rollen-
modul und/oder der Grundkörper können dabei selbst
eine Vielzahl von Einzelteilen aufweisen, die miteinander
verbunden sind. So kann das Rollenmodul zum Beispiel
entsprechende Lagervorrichtungen in Form von rotierbar

1 2 



EP 3 020 901 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gelagerten Rollen aufweisen. Der Grundkörper kann ei-
ne Vielzahl von Einzelbauteilen aufweisen, wie zum Bei-
spiel weitere Vorrichtungen für Zusatzfunktionen. Dies
kann neben einer Höhenverstellvorrichtung auch eine Si-
cherungsvorrichtung, eine Fixiervorrichtung oder auch
eine Klemmvorrichtung sein, mittels welcher die Schie-
betür an dem Grundkörper befestigbar ist.
[0008] Grundsätzlich ist die Richtung der Bewegung
mittels des Rollenwagens erfindungsgemäß offen. So
kann hier eine Bewegung entlang einer Geraden genau-
so durchgeführt werden, wie eine Bewegung entlang ei-
ner gekrümmten oder mehrfach gekrümmten Bewe-
gungslinie im Rahmen der vorliegenden Erfindung denk-
bar ist.
[0009] Eine verschiebbare Anbringung an einer Rol-
lenlaufbahn ist dabei spezifisch für die jeweilige Ausfüh-
rungsform der Lagerung zu verstehen. Sind beispiels-
weise Lagervorrichtungen in Form von einzelnen Rollen
vorgesehen, so werden diese Rollen in eine entspre-
chende Rollenlaufbahn eingesetzt. Ist beispielsweise ei-
ne Gleitlagerung vorgesehen, so erfolgt ein Anbringen
des Rollenmoduls auf einer entsprechenden Gleitschie-
ne bzw. an einer entsprechenden Gleitschiene. Das Rol-
lenmodul ist vorzugsweise aus einem Stahlgussmaterial
hergestellt. Der Grundkörper kann leichter, zum Beispiel
aus Leichtmetalldruckguss gefertigt sein. Insbesondere
kommen hier Aluminium oder Zink als Leichtmetallguss-
mittel zum Einsatz.
[0010] Erfindungsgemäß ist der Rollenwagen nun mit
wenigstens zwei Montagevorrichtungen ausgestattet.
Diese zwei Montagevorrichtungen sind vorzugsweise
ausgebildet, zwei unterschiedliche Montagefunktionen
zur Verfügung stellen zu können. Den Montagevorrich-
tungen ist es gemeinsam, dass sie jeweils wenigstens
ein Montagemittel aufweisen. Das Montagemittel ist da-
bei mit der Handhabungsschnittstelle ausgebildet, so
dass eine entsprechende Schnittstelle für das Einbringen
der Montagekraft bzw. der Montagebewegung zur Ver-
fügung gestellt ist. Mit anderen Worten sind die Monta-
gemittel in der Montagevorrichtung oder in anderen Bau-
teilen des Rollenwagens für die Durchführung der ent-
sprechenden Montagebewegung bewegbar gelagert.
Die Montagebewegung zielt dabei auf die Erfüllung der
gewünschten und spezifischen Montagefunktion ab. Ist
beispielsweise eine Montagevorrichtung in Form einer
Höhenverstellvorrichtung vorgesehen, so zielt die Mon-
tagebewegung des entsprechenden Montagemittels
darauf ab, eine Justierung der Höhe vorzunehmen. Han-
delt es sich bei der Montagevorrichtung zum Beispiel um
eine Aushebeschutzvorrichtung, so ist das zugehörige
Montagemittel hinsichtlich seiner Montagebewegung da-
zu ausgelegt, eine entsprechende Bewegung, zum Bei-
spiel zwischen einer Schutzposition und einer Freigabe-
position einer solchen Aushebeschutzvorrichtung durch-
zuführen. Die tatsächliche Bewegungsachse, Art der Be-
wegungskraft sowie Art der Montagebewegung hängt
dabei von der jeweils spezifischen Montagefunktion der
entsprechenden Montagevorrichtung ab. Entscheidend

ist bei einem erfindungsgemäßen Rollenwagen, dass
dieser zumindest zwei unterschiedliche Seiten aufweist.
Dabei muss eine entsprechende Seite nicht unbedingt
ein flächiger Abschluss sein, sondern kann vielmehr eine
Vielzahl unterschiedlicher Bauteile darstellen, welche
von der entsprechenden Seite zu erkennen bzw. angreif-
bar sind. Insbesondere sind dabei die beiden Längssei-
ten als erste Seite und zweite Seite eines Rollenwagens
zu definieren. Auf einer zweiten Seite ist dabei eine La-
gervorrichtung des Rollenmoduls angeordnet, für die
entsprechend gewünschte verschiebbare Anbringung
an der Rollenlaufbahn. Eine solche Lagervorrichtung
kann zum Beispiel eine Gleitschiene oder ein Gleitmittel
aufweisen. Jedoch sind auch Rollen als Lagervorrich-
tung denkbar, welche in abrollender Weise auf der ent-
sprechenden Rollenlaufbahn aufgesetzt werden kön-
nen. So können solche Lagervorrichtungen selbstver-
ständlich zusätzliche Mittel aufweisen, zum Beispiel Ro-
tationslager für derartige Rollen. Damit wird die zweite
Seite, welche auch als Rückseite bezeichnet werden
kann, eindeutig definiert. Diese zweite Seite bzw. diese
Rückseite befindet sich nach dem Einsetzen in der Rol-
lenlaufbahn parallel oder im Wesentlichen parallel zu der
Rollenlaufbahn bzw. der Wand über der Türöffnung. Zu-
sätzlich liegt diese zweite Seite direkt gegenüber der Rol-
lenlaufbahn bzw. der Wand über der Türöffnung. Dieser
Bereich wird also von der Eingriffnahme bzw. der Einsicht
durch den Rollenwagen selbst von der einen Seite und
durch die Rollenlaufbahn bzw. die Wand über der Tür-
öffnung von der anderen Seite abgedeckt.
[0011] Die erste Seite ist entgegengesetzt zur zweiten
Seite ausgerichtet. Bei einer Fokussierung auf die beiden
Längsseiten des Rollenwagens, die sich sozusagen ent-
lang der möglichen Bewegungsrichtung des Rollenwa-
gens in der Rollenlaufbahn erstrecken, handelt es sich
nun bei dieser ersten Seite sozusagen um die Vorder-
seite oder die Frontseite des Rollenwagens. In dem ein-
gesetzten Zustand, wie er bereits erläutert worden ist,
befindet sich diese erste Seite bzw. damit die Frontseite
auf der entgegengesetzten Seite der Rückseite und zeigt
damit von der Wand oberhalb der Türöffnung weg. Mit
anderen Worten kann ein Monteur diese erste Seite als
Frontseite in Augenschein nehmen und sämtliche Bau-
teile direkt angreifen.
[0012] Erfindungsgemäß ist die Definition dieser bei-
den Seiten von großer Bedeutung. So ist durch die ent-
gegengesetzte Ausbildung dieser beiden Seiten und die
entgegengesetzte Anordnung der Montagevorrichtun-
gen bzw. deren Handhabungsschnittstellen einerseits
und der Lagervorrichtung andererseits die Sicherheit ge-
geben, dass die Handhabungsschnittstellen auf der ers-
ten Seite und damit auf der einsehbaren und angreifba-
ren Frontseite angeordnet sind. Dies führt dazu, dass
nun in erfindungsgemäßer Weise für die zumindest zwei
Montagevorrichtungen, vorzugsweise für alle Montage-
vorrichtungen, die Handhabungsschnittstellen ebenfalls
von der Vorderseite bzw. der Frontseite, also der ersten
Seite, zugänglich sind. Dies führt weiter dazu, dass die
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Montage selbst schneller, einfacher und mit geringerer
Komplexität durchgeführt werden kann. So ist ein auf-
wendiges Suchen der entsprechenden Handhabungs-
schnittstelle für eine dieser zumindest zwei Montagevor-
richtungen nicht mehr notwendig, da sie direkt im ein-
sehbaren Bereich auf der ersten Seite liegen. Gleichzei-
tig ist auch eine Montage schneller möglich, da zwischen
den zwei Montagevorrichtungen bei der Ausübung der
beiden entsprechenden Montagefunktionen hintereinan-
der schneller gewechselt werden kann. Auch eine Inter-
aktion zwischen zwei unterschiedlichen Montagefunkti-
onen kann auf diese Weise schneller durch die Variation
eines entsprechenden Handhabungswerkzeugs zur Ver-
fügung gestellt werden.
[0013] Es ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass
bei einem erfindungsgemäßen Rollenwagen selbstver-
ständlich im Wesentlichen eine beliebige Anzahl an Mon-
tagevorrichtungen vorgesehen werden kann. Dabei ist
entscheidend, dass zumindest zwei dieser Vielzahl der
Montagevorrichtungen in erfindungsgemäßer Weise die
Montagemittel und die Handhabungsschnittstellen auf-
weisen. Zusätzlich kann zum Beispiel eine dritte Monta-
gevorrichtung vorgesehen sein, welche im Rahmen der
vorliegenden Erfindung eine entsprechend andere Aus-
richtung seines Montagemittels bzw. seiner Handha-
bungsschnittstelle aufweisen kann. Bevorzugt ist es je-
doch, wie es später noch erläutert wird, dass sämtliche
Handhabungsschnittstellen die entsprechende gemein-
same und gleiche Ausrichtung auf der ersten Seite auf-
weisen.
[0014] Es kann von Vorteil sein, wenn bei einem erfin-
dungsgemäßen Rollenwagen die Handhabungsschnitt-
stellen aller Montagevorrichtungen auf der gleichen Seite
des Rollenwagens angeordnet sind. Das bedeutet, dass
selbst bei der Anordnung einer Vielzahl unterschiedlicher
Montagevorrichtungen an einem Rollenwagen nicht nur
zumindest zwei dieser erfindungsgemäßen Montagevor-
richtungen die erfindungsgemäße Qualität aufweisen,
sondern vielmehr die Gesamtzahl aller Montagevorrich-
tungen in erfindungsgemäßer Weise gleich ausgerichtet
ist. Damit wird der erfindungsgemäße Vorteil der Korre-
lation zwischen unterschiedlichen Montagefunktionen
unterschiedlicher Montagevorrichtungen auf sämtliche
Montagevorrichtungen und damit sämtliche Montage-
funktionen ausgeweitet. Die Reduktion der Komplexität
hinsichtlich Montage und Aufbau des Rollenwagens wird
damit weiter verbessert. Die Bedienbarkeit erleichtert
sich ebenfalls durch die Ausweitung deutlich.
[0015] Vorteilhaft ist es ebenfalls, wenn bei einem er-
findungsgemäßen Rollenwagen alle Handhabungs-
schnittstellen zumindest einen Formschlussabschnitt
aufweisen, welcher mit einem Schnittstellenabschnitt ei-
nes einheitlichen Handhabungswerkzeugs einen we-
nigstens abschnittsweisen Formschluss ausbildet. Dar-
unter fallen zum Beispiel Lösungen eines Kreuzschrau-
benziehers, eines Schlitzschraubenziehers oder ent-
sprechender Schlüsselweiten von Inbusschlüssel oder
Gabelschlüsseln bzw. Ringschlüsseln. Dabei handelt es

sich selbstverständlich nur um mögliche Beispiele, da
auch eine vom Standard abweichende Form eines sol-
chen Formschlusses im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung denkbar ist, um zum Beispiel eine Sicherung gegen
unerwünschte Demontage oder Montage zur Verfügung
stellen zu können. Durch die Kombination unterschied-
licher Montagevorrichtungen mit identischen oder im
Wesentlichen identischen Formschlussabschnitten kann
nun einheitliches Handhabungswerkzeug für die zumin-
dest zwei unterschiedlichen Montagevorrichtungen ein-
gesetzt werden. Während der Montage führt dies zu re-
duzierter Komplexität und reduziertem Zeitaufwand, da
beispielsweise ein Monteur, welcher sich auf einer Leiter
in einer Montageposition befindet, um eine erste Monta-
gefunktion der ersten Montagevorrichtung durchzufüh-
ren, keinen Werkzeugwechsel durchführen muss, um in
gleicher Weise ebenfalls in frontaler Einstellmöglichkeit
eine zweite Montagefunktion einer zweiten Montagevor-
richtung durchführen zu können. Somit werden die erfin-
dungsgemäßen Vorteile noch weiter verbessert.
[0016] Vorteilhaft kann es auch sein, wenn bei einem
erfindungsgemäßen Rollenwagen alle Montagemittel ei-
ne Lagerung aufweisen für eine Montagebewegung der
gleichen oder im Wesentlichen gleichen Bewegungsart.
Das bedeutet, dass eine Bewegungsart für die jeweiligen
Montagemittel definiert werden kann. Insbesondere be-
zieht sich eine solche Bewegungsart auf eine Ausrich-
tung einer entsprechenden Bewegungsachse. Grund-
sätzlich ist unter einer Bewegungsart einer Montagebe-
wegung deren Wirkung zu verstehen. So kann eine Be-
wegungsart zum Beispiel eine Rotationsbewegung sein.
Auch eine translatorische bzw. lineare Verschiebung
kann eine Bewegungsart darstellen. Selbstverständlich
kann eine entsprechende Bewegungsart der Montage-
bewegung auch deutlich komplexer, und insbesondere
zusammengesetzt aus unterschiedlichen Einzelbewe-
gungen, ausgebildet sein. Durch die erfindungsgemäße
Korrelation, dass nun alle Montagemittel eine Lagerung
mit entsprechend gleicher Bewegungsart aufweisen,
wird ebenfalls die Komplexität bei einem erfindungsge-
mäßen Rollenwagen, insbesondere hinsichtlich dessen
Montage, reduziert. So kann wiederum zum Beispiel
beim Einsatz von Gewindeschrauben für die Montage-
mittel, für alle Montagemittel entsprechend eine rotato-
rische Bewegung die Montagebewegung darstellen. Die
notwendigen Fähigkeiten und die entsprechend damit
einhergehende Komplexität werden für den arbeitenden
Monteur auf diese Weise reduziert. Die Bewegungsart
ist dabei insbesondere nicht nur in qualitativer Hinsicht
gleich oder im Wesentlichen gleich, sondern insbeson-
dere auch quantitativ. Am Beispiel einer Ausbildung ei-
nes Gewindes bedeutet dies, dass insbesondere gleiche
Gewindesteigungen und/oder insbesondere gleiche Ge-
windegrößen vorgesehen sind.
[0017] Vorteilhaft ist es weiter, wenn bei einem erfin-
dungsgemäßen Rollenwagen zumindest eine der folgen-
den Montagevorrichtungen vorgesehen ist:
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- Höhenverstellvorrichtung für eine Höhenverstellung
des Grundkörpers relativ zum Rollenmodul in einer
Schwerkraftrichtung,

- Befestigungsvorrichtung für ein Befestigen der
Schiebetür an dem Grundkörper,

- Aushebeschutzvorrichtung für einen Schutz gegen
ein Ausheben des Rollenwagens aus der Rollenlauf-
bahn,

- Sicherungsvorrichtung für ein sicherndes Fixieren
der verschiebbaren Lagerung des Grundkörpers am
Rollenmodul,

- Zubehörvorrichtung für die Befestigung eines Zube-
hörmoduls an dem Grundkörper und/oder dem Rol-
lenmodul.

[0018] Bei der voranstehenden Aufzählung handelt es
sich um eine nicht abschließende Liste. Insbesondere
wird für alle dieser Montagevorrichtungen als Bewe-
gungsart eine Rotationsbewegung für die Montagebe-
wegung ausgeführt. Unter einer Höhenverstellvorrich-
tung ist dabei die Möglichkeit einer Höhenvariation der
Schiebetür relativ zur Rollenlaufbahn zu verstehen. Ins-
besondere wirkt sich diese auf eine Höhenverstellung
zwischen Grundkörper und Rollenmodul aus. Eine Be-
festigungsvorrichtung ist im Sinne der vorliegenden Er-
findung ausgebildet für die Befestigung der Schiebetür.
So können hier zum Beispiel Glasklemmen eingesetzt
werden, um diese Befestigungsfunktion als Montage-
funktion zu erfüllen. Eine Aushebeschutzvorrichtung
dient dazu, ein unerwünschtes Entfernen des Rollenwa-
gens aus der Rollenlaufbahn mit hoher Sicherheit zu ver-
meiden. Dies zielt nicht nur gegen ein aktives Ausheben,
sondern auch gegen ein unerwünschtes Herausspringen
beim Anschlag an einer Endposition ab. Bei einer Siche-
rungsvorrichtung handelt es sich insbesondere um ein
sicherndes Fixieren der Lagerung der beiden Bauteile
aneinander, um zum Beispiel in Kombination mit einer
Höhenverstellvorrichtung diese in der Einsatzsituation
von den auftretenden Einsatzkräften zu entlasten. Eine
Zubehörvorrichtung dient dazu, die Flexibilität eines ent-
sprechenden Rollenwagens zu erhöhen. Damit kann ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Zusatzfunktionen durch
das Anbringen von Zusatzmodulen an einem auf diese
Weise universell ausgebildeten Rollenwagen zur Verfü-
gung gestellt werden. Insbesondere ist hier eine Kombi-
nation von Montagevorrichtungen gemäß einer der fol-
genden ausgebildet: Höhenverstellvorrichtung mit Aus-
hebeschutzvorrichtung; Höhenverstellvorrichtung mit
Befestigungsvorrichtung; Aushebeschutzvorrichtung mit
Befestigungsvorrichtung; Höhenverstellvorrichtung mit
Aushebeschutzvorrichtung und Befestigungsvorrich-
tung Vorteilhaft ist es ebenfalls, wenn bei einem erfin-
dungsgemäßen Rollenwagen alle Montagemittel eine
Bewegungsachse für die Montagebewegung aufweisen,
wobei diese Bewegungsachsen parallel oder im Wesent-
lichen parallel zueinander ausgerichtet sind. Solche Be-
wegungsachsen können dabei sowohl auf eine lineare
Verschiebung als auch auf eine Rotationsbewegung für

die Montagebewegung wirken. Auch Kombinationen von
unterschiedlichen Montagearten sind selbstverständlich
beim Verwenden paralleler Bewegungsachsen denkbar.
Ist zum Beispiel eine Vielzahl von Montagemitteln als
Gewindeschrauben ausgeführt, so sind die Gewindeach-
sen als Bewegungsachsen all dieser Gewindeschrauben
für diese Montagemittel parallel oder im Wesentlichen
parallel zueinander ausgerichtet. Wiederum für den Fall
eines Monteurs, welcher sich in montierender Position
vor dem Rollenwagen befindet, kann dieser nun sein
Handhabungswerkzeug ebenfalls entlang dieser Bewe-
gungsachsen ausrichten und es reicht eine parallele seit-
liche Verschiebung aus. Während bei bekannten Rollen-
wagen das Handhabungswerkzeug nicht nur häufig ge-
wechselt werden musste, sondern auch dessen Ausrich-
tung variiert werden musste, reduziert sich hier weiter
der Bewegungsaufwand für das Ansetzen des Handha-
bungswerkzeugs an der entsprechenden Handhabungs-
schnittstelle. Ein Versatz solcher Bewegungsachsen für
die Erfüllung dieses parallelen Ausbildens ist dabei ins-
besondere von weniger als 5° zur Verfügung gestellt. Ins-
besondere handelt es sich auch hier um alle Montage-
mittel aller Montagevorrichtungen.
[0019] Vorteilhaft ist es weiter, wenn bei einem erfin-
dungsgemäßen Rollenwagen die Lagervorrichtung des
Rollenmoduls wenigstens eine, insbesondere zumindest
zwei rotierbare Rollen aufweist. Durch das Ausbilden ei-
ner entsprechenden Rollenlagerung wird die Lagervor-
richtung hinsichtlich Reibung und Widerstandskraft opti-
miert. Auch der Verschleiß kann auf diese Weise deutlich
reduziert werden. Nicht zuletzt wird die gesamte Bedi-
enbarkeit eines solchen Rollenwagens auf diese Weise
mit einer höheren Intuitivität versehen. Grundsätzlich
sind jedoch auch andere Bauteile, zum Beispiel Gleitla-
gerungen oder ein magnetischer Antrieb im Sinne der
vorliegenden Erfindung denkbar.
[0020] Vorteilhaft kann es auch sein, wenn bei einem
erfindungsgemäßen Rollenwagen alle Montagemittel ei-
ne gleiche oder im Wesentlichen gleiche mechanische
Belastbarkeit hinsichtlich der Aufnahme der Montage-
kraft aufweisen, insbesondere im Bereich wenigstens ei-
nes der folgenden Parameter.

- Drehmoment ≥ 5 Nm
- E-Modul ≥ 210 kN/mm2

[0021] Bei der voranstehenden Aufzählung handelt es
sich um eine nicht abschließende Liste. Das hier bezeich-
nete Drehmoment ist dabei als mindestens mögliches
Drehmoment vor einem mechanischen Versagen zu ver-
stehen. Damit wird sichergestellt, dass ein notwendiges
Drehmoment für die Montage kleiner als dieses mindes-
tens mögliche Drehmoment ist. Dabei ist das zumindest
mögliche Drehmoment insbesondere kleiner als 200 Nm
und das E-Modul insbesondere kleiner als 300 kN/mm2.
Unter der Begrifflichkeit einer gleichen mechanischen
Belastbarkeit in Bezug auf die Aufnahme der Montage-
kraft ist dabei die mechanische Rückmeldung an den
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Monteur zu verstehen. So sind je nach Reibung in einem
Gewindegang bei der Durchführung einer Montagebe-
wegung in einem Montagemittel in Form einer Gewinde-
schraube unterschiedliche notwendige Drehmomente
denkbar. So können beispielsweise schwergängige
Schrauben ein hohes Drehmoment erfordern, während
wiederum leichtgängige Schrauben, insbesondere mit
einem sehr steilen Gewinde, mit sehr wenig Drehmoment
ein- und ausschraubbar sind. In erfindungsgemäßer
Weise ist nun die notwendige Kraft bzw. die entsprechen-
de mechanische Widerstandsfähigkeit mit Bezug auf die
eingebrachte Montagekraft für vorzugsweise alle Mon-
tagemittel identisch oder im Wesentlichen identisch. Dies
führt dazu, dass der Monteur in montierender Position
an dem Rollenwagen arbeiten kann, ohne eine hohe Vor-
sicht walten lassen zu müssen hinsichtlich sich unter-
scheidender Montagekräfte. Andernfalls würde die Ge-
fahr bestehen, dass er nach der Durchführung einer Mon-
tagefunktion mit hoher Montagekraft diese gleiche hohe
Montagekraft auch bei der nachfolgenden Montagefunk-
tion einsetzt. Ist ein Montagemittel dieser nachfolgenden
Montagefunktion feiner ausgestaltet, könnte dies in un-
erwünschter Weise zu einer mechanischen Beeinträch-
tigung oder Beschädigung des Montagemittels führen.
Damit wird durch diese Ausführungsform die Sicherheit
eines erfindungsgemäßen Rollenwagens hinsichtlich
seiner Montage deutlich erhöht.
[0022] Weiter kann es von Vorteil sein, wenn bei einem
erfindungsgemäßen Rollenwagen der Grundkörper an
dem Rollenmodul entlang einer Schwerkraftrichtung für
eine Justierbewegung verschiebbar gelagert ist, wobei
am Grundkörper ein erstes Verstellmittel für eine Ver-
stellbewegung beweglich gelagert ist, wobei das erste
Verstellmittel für eine Bewegung des Grundkörpers ent-
lang der Schwerkraftrichtung relativ zum Rollenmodul
bei Durchführung der Verstellbewegung mit einem zwei-
ten Verstellmittel des Rollenmoduls in Wirkverbindung
steht.
[0023] Erfindungsgemäß kann nun eine Höhenver-
stellvorrichtung vorgesehen sein. Diese Höhenverstell-
vorrichtung dient dazu, im eingesetzten Zustand oder al-
ternativ auch im liegenden Zustand eine Relativpositio-
nierung zwischen Rollenwagen und Grundkörper vor-
nehmen zu können. Da durch die Anbringung der Schie-
betür am Grundkörper die Position des Grundkörpers mit
der Position des Schiebekörpers übereinstimmt und
gleichzeitig durch das Einsetzen in bzw. auf oder an einer
Rollenlaufbahn das zugehörige Rollenmodul mit der Po-
sition der Rollenlaufbahn und damit mit der Absolutposi-
tion der Türöffnung übereinstimmt, kann eine Relativpo-
sitionierung zwischen Grundkörper und Rollenmodul ei-
ne Justierung der Höhe in der Relativpositionierung zwi-
schen Schiebetür und Türöffnung zur Verfügung stellen.
[0024] Erfindungsgemäß ist die Höhenverstellvorrich-
tung mit zwei miteinander korrespondierenden Verstell-
mitteln ausgestattet. Ein erstes Verstellmittel ist im
Grundkörper beweglich gelagert, so dass eine Verstell-
bewegung durchgeführt werden kann. Diese Verstellbe-

wegung kann eine einzelne singuläre Bewegung oder
eine Kombination unterschiedlicher Bewegungen sein.
So sind rotatorische Bewegungen genauso denkbar, wie
translatorische, insbesondere lineare Bewegungen.
Auch kombinierte Bewegungen aus unterschiedlichen
Bewegungskomponenten, welche zum Beispiel mithilfe
von Führungsmitteln zur Verfügung gestellt werden kön-
nen, sind für die Durchführung der Verstellbewegung im
Rahmen der vorliegenden Erfindung denkbar.
[0025] Das zweite Verstellmittel ist mit dem Rollenmo-
dul korreliert und kann insbesondere statisch ausgeführt
sein. Dabei besteht eine Wirkverbindung, welche ein Um-
setzen der Verstellbewegung in die Justierbewegung er-
laubt. Diese Wirkverbindung kann unterschiedlich kom-
plex ausgebildet sein. Während im Nachfolgenden
hauptsächlich Lösungen beschrieben werden, welche
von einer reduzierten Komplexität ausgehen, kann
grundsätzlich auch eine Form eines umsetzenden Ge-
triebes als Wirkverbindung zur Verfügung gestellt sein,
um zwischen dem ersten Verstellmittel und dem zweiten
Verstellmittel eine entsprechende Umsetzung von der
Verstellbewegung in die Justierbewegung zur Verfügung
zu stellen. Diese Umsetzung ist insbesondere auf die Art
der Bewegung, also Rotation, Translation, Linearbewe-
gung oder Ähnliches, sowie die Richtung der Bewegung
gerichtet.
[0026] Erfindungsgemäß ist es nun also möglich, dass
der gesamte Rollenwagen mithilfe seines Grundkörpers
an der Schiebetür befestigt wird. Anschließend wird das
Rollenmodul mit den daran befestigten Lagervorrichtun-
gen in eine Rollenlaufbahn eingesetzt, so dass sich nun
die Schiebetür über das Rollenmodul und damit den ge-
samten Rollenwagen auf der Rollenlaufbahn abstützt
und in einer hängenden Position angeordnet ist. In dieser
Position hat sich bereits der Spalt an der Unterseite der
Schiebetür zum Boden ausgebildet und kann vermessen
werden. Für eine Veränderung dieser Spaltbreite wird
nun die Verstellbewegung am ersten Verstellmittel
durchgeführt. Durch die Wirkverbindung mit dem zweiten
Verstellmittel ändert sich durch das Durchführen der Ver-
stellbewegung und die damit einhergehende Durchfüh-
rung der Justierbewegung die relative Positionierung
zwischen Grundkörper und Rollenmodul. Je nach Rich-
tung der Verstellbewegung und daraus resultierend je
nach Richtung der Justierbewegung hebt sich die Schie-
betür gemeinsam mit dem Grundkörper an oder senkt
sich relativ zum Rollenmodul ab. Im Ergebnis ändert sich
der Spalt an der Unterseite zwischen Boden und unterer
Kante der Schiebetür. Hier ist gut erkennbar, wie einfach,
kostengünstig und vor allem schnell auf diese Weise die
Montage hinsichtlich der Einstellung der Höhenjustie-
rung zur Verfügung stellbar ist.
[0027] Die Wirkverbindung zwischen den beiden Ver-
stellmitteln ist dabei bevorzugt kontinuierlich vorgese-
hen. Das bedeutet, dass sowohl vor der Durchführung
der Verstellbewegung, als auch nach Beendigung der
Verstellbewegung diese Wirkverbindung, welche insbe-
sondere als direkter Kontakt zwischen den beiden Bau-
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teilen ausgebildet ist, bestehen bleibt. Unter einer
Schwerkraftrichtung ist dabei der jeweilige Bezug auf die
Einbausituation zu verstehen. Da es sich insbesondere
um eine hängende Anordnung des Einsetzens des Rol-
lenmoduls in die Rollenlaufbahn handelt, ist die Schwer-
kraftrichtung insbesondere senkrecht oder im Wesentli-
chen senkrecht zu den entsprechenden Lagerachsen zu-
gehöriger Rollen oder zugehöriger anderer Lagermittel
ausgerichtet.
[0028] Ein weiterer Vorteil ist erzielbar, wenn bei einem
erfindungsgemäßen Rollenwagen dieser eine Montage-
vorrichtung in Form einer Aushebeschutzvorrichtung
aufweist zum Schutz gegen ein Entfernen des Rollen-
moduls aus der verschiebbaren Anbringung in der Rol-
lenlaufbahn. Dabei weist die Aushebeschutzvorrichtung
ein zwischen einer Schutzposition und einer Freigabe-
position bewegbar gelagertes Aushebeschutzmittel so-
wie eine Arretiervorrichtung für ein Arretieren des Aus-
hebeschutzmittels zumindest in der Schutzposition auf.
[0029] Erfindungsgemäß kann der Rollenwagen nun
mit einer Aushebeschutzvorrichtung ausgestattet sein.
Diese dient der Funktion, ein Entfernen des Rollenmo-
duls in bewusster oder unbewusster Weise zu verhin-
dern. So soll sowohl ein aktives Aushängen des Rollen-
wagens als auch das Ergebnis eines Springens durch
mechanische Beeinträchtigung oder hohe Geschwindig-
keit beim Verschieben der Schiebetür vermieden wer-
den. In beiden Fällen soll die Aushebeschutzvorrichtung
das Rollenmodul und insbesondere eine Lagervorrich-
tung des Rollenmoduls, in dem gewünschten eingehäng-
ten Kontakt und damit im Eingriff der verschiebbaren An-
bringung auf der Rollenlaufbahn halten.
[0030] Um die voranstehend beschriebene Funktion
gewährleisten zu können, ist die erfindungsgemäße Aus-
hebeschutzvorrichtung ausgebildet, ein Aushebeschutz-
mittel bewegbar zwischen einer Schutzposition und einer
Freigabeposition zu lagern. Dabei handelt es sich insbe-
sondere um geometrische Korrelationen des Aushebe-
schutzmittels mit der Rollenlaufbahn oder weiteren Bau-
teilen eines Gehäuses, in welchem die Rollenlaufbahn
angeordnet ist. Somit kann eine Bewegung des Aushe-
beschutzmittels in eine Schutzposition zu einer geome-
trischen Korrelation des Aushebeschutzmittels mit einem
umgebenden Bauteil führen. Diese Korrelation beruht
auf einer Reduktion der Bewegungsfreiheit des gesam-
ten Rollenwagens in oder im Wesentlichen in Schwer-
kraftrichtung. Mit anderen Worten wird durch die Reduk-
tion dieses Bewegungsspielraums die maximale Anhe-
behöhe, welche durch diesen Restbewegungsspielraum
überhaupt noch geometrisch zugelassen wird, reduziert.
Die Reduktion erfolgt auf einen Restbewegungsspiel-
raum, welcher kleiner oder gleich, insbesondere jedoch
vollständig kleiner ist als die maximale Abhebefreiheit
von der Rollenlaufbahn für einen Verbleib des Rollenmo-
duls auf der Rollenlaufbahn zulässt. Ist beispielsweise
die Rollenlaufbahn mit einer konvexen Lauffläche aus-
gestattet und eine entsprechende Rolle einer Lagervor-
richtung mit einem konkaven Umfang ausgestattet, so

ist die Tiefe dieses konkaven Umfangs die maximal zu-
lässige Abhebehöhe von der Rollenlaufbahn. Erfin-
dungsgemäß wird also nun sichergestellt, dass die ma-
ximale Restbewegungsmöglichkeit oberhalb der Schutz-
position des Aushebeschutzmittels kleiner ist als diese
maximal zulässige Abhebehöhe zwischen Rollenlauf-
bahn und zugehöriger Lagervorrichtung.
[0031] In der Freigabeposition ist ein deutlich größerer
Bewegungsspielraum vorgesehen, so dass sowohl das
Einhängen des Rollenwagens in die Rollenlaufbahn, als
auch das bewusste aktive Entfernen des Rollenmoduls
bzw. des Rollenwagens aus der Rollenlaufbahn einfach,
und vor allem schnell erfolgen kann.
[0032] Neben der Differenzierung der zwei unter-
schiedlichen Positionen ist erfindungsgemäß eine Arre-
tiervorrichtung vorgesehen, welche insbesondere sepa-
rat von der Aushebeschutzvorrichtung bzw. separat vom
Aushebeschutzmittel ausgestaltet ist. Mithilfe dieser Ar-
retiervorrichtung ist eine Arretierung des Aushebe-
schutzmittels zumindest in der Schutzposition möglich.
Selbstverständlich kann eine Arretierung auch in weite-
ren Positionen, insbesondere in der Freigabeposition,
wie dies später noch erläutert wird, erfolgen. Das Vorse-
hen einer derartigen Arretiermöglichkeit erlaubt es nun,
eine zweistufige Montage durchzuführen. Sobald der
Rollenwagen auf der Rollenlaufbahn auf- bzw. einge-
setzt wurde, wird anschließend das Aushebeschutzmittel
von der Freigabeposition in die Schutzposition bewegt.
Während beim bekannten Stand der Technik nun die
Montage beendet war, wird erfindungsgemäß in einem
zusätzlichen Schritt die Arretiervorrichtung aktiviert, und
es erfolgt eine Arretierung des Aushebeschutzmittels in
der Schutzposition. Dies führt dazu, dass die Arretierung
eine Bewegung des Aushebeschutzmittels aus der
Schutzposition heraus verhindert, auch wenn hohe me-
chanische Beeinträchtigungen das Aushebeschutzmittel
aus der Schutzposition herausbewegen möchten. Dieser
zusätzliche Schutz dient dazu, die Einsatzsicherheit
noch weiter zu erhöhen und insbesondere ein uner-
wünschtes Entfernen des Rollenwagens aus der Rollen-
laufbahn mit nahezu 100 %-iger Wahrscheinlichkeit zu
vermeiden. Insbesondere in einer Korrelation mit ent-
sprechenden Dämpfungselementen in Endanschlägen
für den Rollenwagen welche zu entsprechender Kraft-
einwirkung auf den Rollenwagen führen können, ist dies
ein großer Vorteil.
[0033] Die Art der Arretierung ist dabei grundsätzlich
unerheblich. So kann sowohl ein Formschluss, als auch
ein Reibschluss oder ein Kraftschluss eine entsprechen-
de Arretierung zur Verfügung stellen. Selbstverständlich
sind auch Kombinationen unterschiedlicher Arretierfunk-
tionen im Sinne der vorliegenden Erfindung denkbar. Be-
sonders einfach und vor allem kostengünstig herstellbar
ist eine Formschlussausgestaltung der Arretierung zu-
mindest teilweise. Diese führt dazu, dass durch einfache
geometrische Korrelation von später noch beschriebe-
nen Arretiermitteln die Arretierfunktion zur Verfügung ge-
stellt werden kann.
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[0034] Die Aushebeschutzvorrichtung kann dabei zu-
sätzliche Funktionalität, insbesondere in Form einer zur
Verfügung gestellten Elastizität aufweisen. So kann bei-
spielsweise das Aushebeschutzmittel zumindest zum
Teil eine federelastische Ausbildung aufweisen. Dies
führt dazu, dass im Falle einer Bewegung in Schwer-
kraftrichtung für den Rollenwagen ein Kontaktieren des
Aushebeschutzmittels mit der entsprechenden sichern-
den Gehäusewandung einer Rollenlaufbahn nicht zu ei-
ner mechanischen Beeinträchtigung des Aushebe-
schutzmittels führt. Vielmehr wird ein solches Springen
in Schwerkraftrichtung durch eine solche Federelastizität
gedämpft. Das Arretiermittel ist dementsprechend vor-
zugsweise zumindest teilweise aus einem federelastisch
ausgebildeten Kunststoff hergestellt. Selbstverständlich
können andere Teile der Aushebeschutzvorrichtung
oder auch ein Teilabschnitt des Aushebeschutzmittels
selbst aus einem anderen Werkstoff, insbesondere aus
Metall, gefertigt sein.
[0035] Für eine ausreichende Schutzfunktion ist darü-
ber hinaus vorzugsweise das Rollenmodul am Grund-
körper befestigt. Diese Befestigung ist insbesondere mit
einer verschiebbaren und fixierbaren Lagerung verse-
hen, so dass eine grundsätzliche Höhenverstellbarkeit
zwischen Rollenmodul und Grundkörper relativ zueinan-
der möglich wird. Damit wird ein Gesamtsystem des Rol-
lenwagens in sich geschaffen, für welches die Gesamt-
funktion der Aushebeschutzvorrichtung wirkt.
[0036] Ebenfalls von Vorteil ist es, wenn bei einem er-
findungsgemäßen Rollenwagen dieser für die Befesti-
gung eines ersten Zubehörmoduls von wenigstens zwei
unterschiedlichen Zubehörmodulen als Montagevorrich-
tung zumindest eine Zubehörvorrichtung aufweist mit ei-
ner Anlagefläche zur Kontaktierung einer Gegenanlage-
fläche des ersten Zubehörmoduls und wenigstens einem
Zubehörbefestigungsmittel für die Befestigung des ers-
ten Zubehörmoduls.
[0037] Erfindungsgemäß kann also ein einziger Rol-
lenwagen vorgesehen sein, welcher auch als Basisrol-
lenwagen bezeichenbar ist. Ein solcher Basisrollenwa-
gen kann nun durch entsprechende Zubehörmodule spe-
zifiziert werden und damit spezifisch auf ein oder meh-
rere Zusatzfunktionen durch entsprechende Zubehör-
module nachgerüstet oder aufgerüstet werden. Unter der
Begrifflichkeit eines Zubehörmoduls ist dabei im Sinne
der vorliegenden Erfindung eine technische Einrichtung
zu verstehen, welche in der Lage ist zumindest eine oder
mehrere Funktionen für den Rollenwagen zumindest teil-
weise zu erfüllen. Wird beispielsweise eine Verriege-
lungsfunktion in einer der Endpositionen des Rollenwa-
gens gewünscht, so kann ein solches Zubehörmodul ei-
nen entsprechenden Riegelabschnitt aufweisen, wel-
cher in einer Verriegelungsvorrichtung stationär an einer
Endposition der Schiebetür einrasten kann. Für andere
Funktionen können dementsprechend andere Funkti-
onsabschnitte der Zubehörmodule vorgesehen werden.
Erfindungsgemäß bildet der Rollenwagen nun die
Grundfunktionen aus, welche grundsätzlich für alle Ein-

satzsituationen zur Verfügung gestellt werden sollen.
Darunter ist insbesondere die verschiebbare Anbringung
an der Rollenlaufbahn sowie die Befestigung der Schie-
betür zu verstehen. Die Anbringung auf der Rollenbahn
erlaubt die verschiebbare Bewegung des Rollenmoduls
und damit des Rollenwagens entlang dieser Rollenlauf-
bahn. Die Befestigung der Schiebetür erlaubt es für diese
Bewegung nun die Schiebetür zu befestigen, um damit
gemeinsam mit dem Rollenwagen auch die Schiebetür
hinsichtlich einer Öffnungsbewegung und einer
Schließbewegung bewegen zu können.
[0038] Wird nun eine oder mehrere Zusatzfunktionen
gewünscht, so stehen der Person bei der Montage am
Montageort unterschiedliche Zubehörmodule zur Verfü-
gung. Dabei sind die unterschiedlichen Zubehörmodule
insbesondere jeweils spezifisch auf genau eine oder
mehrere Zusatzfunktionen ausgerichtet. Wird also eine
definierte spezifische Zusatzfunktion gewünscht, wird
das dazugehörige korrelierende spezifische Zubehör-
modul als erstes Zubehörmodul ausgewählt. Durch die
erfindungsgemäße Ausbildung einer Zubehörvorrich-
tung ist diese sozusagen als universelle Zubehörschnitt-
stelle ausgebildet. Durch diese universelle Ausbildung
der Zubehörvorrichtung, welche insbesondere durch die
universelle Korrelation und Ausbildung der Anlagefläche
sowie der Zubehör-Befestigungsmittel zum Ausdruck
kommt, wird es nun möglich grundsätzlich zwei oder
mehr unterschiedliche Zubehörmodule an der Zubehör-
vorrichtung zu befestigen. Selbstverständlich ist bei einer
Zubehörvorrichtung insbesondere nur ein einziges Zu-
behörmodul zur gleichen Zeit befestigbar. Welches der
unterschiedlichen Zubehörmodule als dieses erste Zu-
behörmodul jedoch befestigt werden soll, ist frei auswähl-
bar.
[0039] Wie aus der voranstehenden Erläuterung er-
sichtlich wird, wird die Flexibilität für eine Basisausfüh-
rung eines erfindungsgemäßen Rollenwagens signifi-
kant erhöht. So können insbesondere sämtliche Zube-
hörfunktionen durch ein entsprechendes Befestigen des
entsprechend spezifischen Zubehörmoduls an der Zu-
behörvorrichtung eine Aufrüstung dieses Rollenwagens
bieten. Damit kann ein einziger universeller Rollenwagen
zur Verfügung gestellt werden, welcher bei reduzierter
Komplexität beliebig viele unterschiedliche Zusatzfunk-
tionen erfüllen kann. Dabei kann es von Vorteil sein,
wenn ein oder mehrere Zubehörvorrichtungen vorgese-
hen sind, so dass auch zwei oder mehr Zubehörmodule
parallel und damit gleichzeitig am Rollenwagen befestigt
werden können. Während für unterschiedliche Kombina-
tionen von Zusatzfunktionen gemäß dem Stand der
Technik unterschiedliche spezifische Rollenwagen not-
wendig waren, ist nunmehr ein universeller Rollenwagen
aufrüstbar durch die entsprechenden spezifischen Zu-
satzmodule. Die Komplexität unterschiedlicher Zusatz-
funktionen wird dabei auf spezifische Zubehörmodule re-
duziert, welche aufgrund ihrer Abmessung und Komple-
xität mit deutlich reduziertem Aufwand und Kosten her-
stellbar werden. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist,
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dass durch die Basisausbildung und die universelle
Schnittstellenfunktion der Zubehörvorrichtung ein sol-
cher Rollenwagen im Wesentlichen frei mit unterschied-
lichen Zubehörmodulen kombinierbar ist, so dass selbst
auf Basis von spezifischen Zubehörmodulen die Kom-
plexität hinsichtlich einer freien Kombinierbarkeit unter-
schiedlicher Zusatzfunktionen in einem Rollenwagen
deutlich reduziert worden ist.
[0040] Weiter ist es denkbar, dass die Anlageflächen
gemäß der vorliegenden Erfindung komplett frei ausbild-
bar sind. So können die Anlagefläche und die Gegenan-
lagefläche ebene oder zumindest teilweise ebene Erstre-
ckungen aufweisen. Auch unterschiedlich ausgerichtete
ebene Abschnitte der Anlagefläche und der Gegenanla-
gefläche sind im Sinne der vorliegenden Erfindung denk-
bar. Auch können komplett frei geformte Anlageflächen
oder Gegenanlageflächen zum Einsatz kommen, wie
auch gekrümmte Ausbildungen dieser Flächen. So kann
zum Beispiel ein zumindest teilweiser Formschluss er-
zeugt werden, wie er später noch erläutert wird.
[0041] Unter Zubehör-Befestigungsmitteln sind Bau-
teile zu verstehen, welche der befestigenden Anordnung
des Zubehörmoduls dienen. Hier können reversibel oder
irreversibel wirkende Zubehör-Befestigungsmittel einge-
setzt werden. So sind beispielsweise Gewindelöcher mit
einer entsprechenden Gewindeschraube als Zubehör-
Befestigungsmittel einsetzbar. Auch irreversible Lösun-
gen, wie ein Vernieten oder ein zumindest teilweises Ver-
kleben, sind im Sinne der vorliegenden Erfindung als Zu-
behör-Befestigungsmittel möglich.
[0042] Ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung ist eine Schiebetürenanlage, aufweisend eine Rol-
lenlaufbahn und wenigstens einen in der Rollenlaufbahn
verschiebbar gelagerten erfindungsgemäßen Rollenwa-
gen. Bevorzugt sind sogar zwei Rollenwagen vorgese-
hen, welche wenigstens eine Schiebetür aufweisen und
in der Rollenlaufbahn verschiebbar gelagert sind. Damit
bringt eine erfindungsgemäße Schiebetürenanlage die
gleichen Vorteile mit sich, wie sie ausführlich mit Bezug
auf einen erfindungsgemäßen Rollenwagen erläutert
worden sind.
[0043] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen Ausführungsbeispiele der Erfindung im Einzelnen
beschrieben sind. Dabei können die in den Ansprüchen
und in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils
einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfin-
dungswesentlich sein. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Ausführungsform eines Rollenwagens,

Fig. 2 eine Ausführungsform einer Schiebetürenanla-
ge,

Fig. 3 eine seitliche Darstellung eines Rollenwagens
in einer Rollenlaufbahn,

Fig. 4 eine seitliche Darstellung eines Rollenwagens
im Querschnitt,

Fig. 5 die Darstellung der Fig. 4 in isometrischer An-
sicht,

Fig. 6 eine Darstellung einer Montagevorrichtung in
Form einer Höhenvorrichtung,

Fig. 7 eine Darstellung unterschiedlicher Montage-
vorrichtungen von der ersten Seite,

Fig. 8 eine Darstellung eines Handhabungswerk-
zeugs vor dem Eingriff und

Fig. 9 das Handhabungswerkzeug gemäß Fig. 8 wäh-
rend dem Eingriff.

[0044] In Fig. 1 ist in isometrischer Darstellung eine
Ausführungsform eines Rollenwagens 10 dargestellt.
Dieser weist zwei grundsätzliche Bauteile auf. Dabei
handelt es sich zum einen um das Rollenmodul 20 und
zum anderen um den Grundkörper 30. Beide Bauteile,
also Rollenmodul 20 und Grundkörper 30 weisen dabei
eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelteile auf. Diese Ein-
zelteile werden im Nachfolgenden kurz erläutert.
[0045] Das Rollenmodul 20 ist hier mit einer Lagervor-
richtung 26 ausgestattet. Diese Lagervorrichtung 26 ist
hier in Form von zwei Rollen 26a ausgestattet, welche
rotierbar an einem Basiskörper des Rollenmoduls 20 ge-
lagert sind. Diese Rollen 26a können nun auf bzw. in
einer Rollenlaufbahn 120 eingesetzt werden, wie in der
Fig. 2 und der Fig. 3 gut zu erkennen ist. Weiter ist am
Rollenmodul 20 ein Teil einer Höhenverstellvorrichtung
70 zur Verfügung gestellt. Die detaillierten Bestandteile
dieser Höhenverstellvorrichtung 70 sind insbesondere in
den Fig. 4 und 5 dargestellt. So ist hier ein erstes Ver-
stellmittel 32 vorgesehen, welches mithilfe einer Hand-
habungsschnittstelle 36 eine Verstellbewegung durch-
führen kann. Da hier das erste Verstellmittel 36 als Ge-
windeschraube in einem Verstellgewinde 32a ausgebil-
det ist, erfolgt an der Handhabungsschnittstelle 36 eine
Rotationsbewegung, welche gleichzeitig eine lineare
Translationsbewegung des ersten Verstellmittels 32 er-
zeugt. Über einen entsprechenden Kontaktabschnitt 34
steht das erste Verstellmittel 32 in Wirkverbindung mit
einem Gegenkontaktabschnitt 24 des zweiten Verstell-
mittels 22 des Rollenmoduls 20. Die explizite Wirkung
dieser Verstellvorrichtung ist dabei ein Umsetzen der
Verstellbewegung in eine Justierbewegung entlang der
Schwerkraftrichtung SKR.
[0046] Wie aus der Fig. 1 zu erkennen ist, ist der Rol-
lenwagen 10 mit einer Mehrzahl unterschiedlicher Mon-
tagevorrichtungen 90 ausgestattet, welche unterschied-
liche Montagefunktionen zur Verfügung stellen können.
Die bereits beschriebene Justierfunktion der Höhe der
Schiebetür 110 wird dabei durch die Montagevorrichtung
90 in Form der Höhenverstellvorrichtung 70 zur Verfü-
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gung gestellt. Weiter ist eine Montagevorrichtung 90 in
Form einer Sicherungsvorrichtung 50 vorgesehen, wel-
che nach erfolgter Justierung der Höhe der Schiebetür
110 eine klemmende Fixierung zwischen Grundkörper
30 und Rollenmodul 20 zur Verfügung stellt.
[0047] Eine weitere Montagevorrichtung 90 ist hier ei-
ne Zubehörvorrichtung 40, welche durch eine entspre-
chende Schnittstelle und ein angebrachtes Zubehörmo-
dul 300 zur Verfügung gestellt ist. Darüber hinaus ist eine
Aushebeschutzvorrichtung 60 als Montagevorrichtung
90 vorgesehen, welche einen Aushebeschutz gegen un-
erwünschtes Verlassen des Rollenwagens 10 der in der
Rollenlaufbahn 120 eingesetzten Position zur Verfügung
stellt. Weiter ist eine Befestigungsvorrichtung 80 als
Glasklemme für eine Montagevorrichtung 90 vorgese-
hen, um die Schiebetür 110 in klemmender Weise zu
befestigen.
[0048] Allen Montagevorrichtungen ist es gemeinsam,
dass sie zumindest ein Montagemittel 92 aufweisen, um
eine entsprechende Montagebewegung durchführen zu
können. Darüber hinaus ist eine Handhabungsschnitt-
stelle vorgesehen, um genau diese Montagebewegung
mit dem Montagemittel auch durchführen zu können.
[0049] Wie der Fig. 1 darüber hinaus zu entnehmen
ist, weist der Rollenwagen 10 unterschiedliche Seiten
auf, nämlich die erste Seite 12 und die zweite Seite 14.
Alle Montagevorrichtungen sind dabei hinsichtlich ihrer
Handhabungsschnittstelle 96 vorzugsweise von der glei-
chen Seite, nämlich der ersten Seite 12 entgegengesetzt
zur zweiten Seite 14, auf welcher die Lagervorrichtung
26 angeordnet ist, ausgerichtet. Dies ermöglicht einen
deutlich erleichterten Zugang.
[0050] In Fig. 2 ist dargestellt, wie eine Schiebetür 110
von zwei Rollenwagen 10 gemäß der Fig. 1 gehalten wird
und diese beiden Rollenwagen 10 bereits in der Rollen-
laufbahn 120 eingesetzt sind. In einer seitlichen Darstel-
lung gemäß Fig. 3 ist insbesondere die Korrelation der
Rollen 26a mit der Rollenlaufbahn 120 gut zu erkennen.
[0051] In Fig. 6 ist eine Höhenverstellvorrichtung dar-
gestellt. Diese Fig. 6 zweigt eine Lösung, bei welcher
das erste Verstellmittel 32 eine Kombination aus Rotati-
onsbewegung und linearer Translation durchführt. Als
Gewindeschraube ausgeführt wird das erste Verstellmit-
tel 32 in einem Verstellgewinde 32a um eine Bewegungs-
achse BA rotiert und bewegt sich auf diese Weise in der
Fig. 6 von rechts nach links. Damit gleitet ein Kontaktab-
schnitt 34a auf einem Gegenkontaktabschnitt 24 ab und
hebt damit den gesamten Grundkörper 30 relativ zum
Rollenmodul 20 an. Durch die Befestigung der Schiebe-
tür 110 am Grundkörper 30 erfolgt damit auch ein Anhe-
ben der Schiebetür 110.
[0052] Fig. 7 zeigt nun, wie der Rollenwagen 10 von
der ersten Seite 12 sich darstellt. Dabei handelt es sich
um die Ansicht, welche ein Monteur in der Montierposi-
tion hat. So zeigt sich der Rollenwagen 10 in dieser Po-
sition, wenn seine Lagervorrichtung 26 in der entspre-
chenden Rollenlaufbahn 120 eingesetzt ist. Hier ist gut
zu erkennen, dass für eine Vielzahl unterschiedlicher

Montagevorrichtungen 90, nämlich eine Befestigungs-
vorrichtung 80 rechts, eine Befestigungsvorrichtung 80
links, eine Aushebeschutzvorrichtung oben links, eine
Höhenverstellvorrichtung 70 oben in der Mitte jeweils ein
oder mehrere Montagemittel 92 vorgesehen sind. Die
Bewegungsachsen BA sämtlicher dieser Montagemittel
92 sind dabei parallel ausgerichtet und zeigen aus der
Zeichnungsebene in der Fig. 7 heraus. Gleichzeitig sind
für alle Montagemittel 92 die Handhabungsschnittstellen
96 zu erkennen. Alle diese Handhabungsschnittstellen
26 weisen einen Formschlussabschnitt 96a auf, wie er
beispielsweise auch gut in den Fig. 8 und 9 zu erkennen
ist. In Fig. 7 lässt sich nun das Abbild erläutern, welches
sich dem Monteur bietet. So reicht hier ein einziges Hand-
habungswerkzeug 200 aus, um sämtliche Montagefunk-
tionen aller Montagevorrichtungen 90 durchführen zu
können. So können sämtliche Handhabungsschnittstel-
len 96 in gleicher Ausrichtung mit gleicher Bewegungsart
der Montagebewegung mit gleichem Handhabungs-
werkzeug 200 von dieser ersten Seite 12 als Frontseite
durchgeführt werden. Hier ist sehr gut die hohe Reduk-
tion der Komplexität und damit eine intuitive Bedienbar-
keit gemäß der vorliegenden Erfindung zu erkennen.
[0053] Die Fig. 8 und 9 zeigen eine Möglichkeit der
Korrelation mit einem einheitlichen Handhabungswerk-
zeug 200. Dieses weist einen Schnittstellenabschnitt 210
auf, welcher zum Beispiel in inbusförmiger Weise oder
als Schlitzschraubenzieher oder Kreuzschraubenzieher
ausgebildet sein kann. In korrelierender Weise ist ein ent-
sprechender Formschlussabschnitt 96a im Montagemit-
tel 92 vorgesehen, so dass diese Handhabungsschnitt-
stelle 96 mit diesem Handhabungswerkzeug 200 zusam-
menwirken kann. Die Fig. 8 und 9 zeigen dabei die zu-
sammenwirkende und die entfernte Position des Hand-
habungswerkzeugs 200.
[0054] Die voranstehende Erläuterung der Ausfüh-
rungsformen beschreibt die vorliegende Erfindung aus-
schließlich im Rahmen von Beispielen. Selbstverständ-
lich können einzelne Merkmale der Ausführungsformen,
sofern technisch sinnvoll, frei miteinander kombiniert
werden, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0055]

10 Rollenwagen
12 erste Seite
14 zweite Seite
20 Rollenmodul
22 zweites Verstellmittel
24 Gegenkontaktabschnitt
26 Lagervorrichtung
26a Rolle
30 Grundkörper
32 erstes Verstellmittel
32a Verstellgewinde
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34 Kontaktabschnitt
36 Handhabungsschnittstelle
38 Verstärkungsrippe
40 Zubehörvorrichtung
50 Sicherungsvorrichtung
52 Anschlagsvorrichtung
60 Aushebeschutzvorrichtung
70 Höhenverstellvorrichtung
80 Befestigungsvorrichtung

90 Montagevorrichtung
92 Montagemittel
96 Handhabungsschnittstelle
96a Formschlussabschnitt

100 Schiebetürenanlage
110 Schiebetür
120 Rollenlaufbahn

200 Handhabungswerkzeug
210 Schnittstellenabschnitt

300 Zubehörmodul

SKR Schwerkraftrichtung
BA Bewegungsachse

Patentansprüche

1. Rollenwagen (10) für die Aufnahme einer Schiebetür
(110), aufweisend ein Rollenmodul (20) zur ver-
schiebbaren Anbringung an einer Rollenlaufbahn
(120) und einen Grundkörper (30) zur Befestigung
an der Schiebetür (110), dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest zwei Montagevorrichtung (90) vor-
gesehen sind für die Ausübung jeweils einer Monta-
gefunktion des Rollenwagens (10), wobei jede Mon-
tagevorrichtung (90) wenigstens ein Montagemittel
(92) mit einer Handhabungsschnittstelle (96) zur
Einbringung einer Montagekraft für die Durchfüh-
rung einer Montagebewegung des wenigstens einen
Montagemittels (92) aufweist, wobei weiter die
Handhabungsschnittstellen (96) der Montagemittel
(92) der zumindest zwei Montagevorrichtungen (90)
auf einer ersten Seite (12) des Rollenwagens (10)
angeordnet sind und eine Lagervorrichtung (26) des
Rollenmoduls (20) für die verschiebbare Anbringung
an der Rollenlaufbahn (120) auf einer zweiten Seite
(14) des Rollenwagens (10) angeordnet ist, welche
entgegengesetzt zur ersten Seite (12) ausgerichtet
ist.

2. Rollenwagen (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Handhabungsschnittstel-
len (96) aller Montagemittel (92) aller Montagevor-
richtungen (90) auf der gleichen Seite (12) des Rol-
lenwagens (10) angeordnet sind.

3. Rollenwagen (10) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass al-
le Handhabungsschnittstellen (96) zumindest einen
Formschlussabschnitt (96a) aufweisen, welcher mit
einem Schnittstellenabschnitt (210) eines einheitli-
chen Handhabungswerkzeugs (200) einen wenigs-
tens abschnittsweisen Formschluss ausbildet.

4. Rollenwagen (10) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass al-
le Montagemittel (92) eine Lagerung aufweisen für
eine Montagebewegung der gleichen oder im We-
sentlichen gleichen Bewegungsart.

5. Rollenwagen (10) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine der folgenden Montagevorrichtun-
gen (90) vorgesehen ist:

- Höhenverstellvorrichtung (70) für eine Höhen-
verstellung des Grundkörpers (30) relativ zum
Rollenmodul (20) in einer Schwerkraftrichtung
(SKR),
- Befestigungsvorrichtung (80) für ein Befesti-
gen der Schiebetür (110) an dem Grundkörper
(30),
- Aushebeschutzvorrichtung (60) für einen
Schutz gegen ein Ausheben des Rollenwagens
(10) aus der Rollenlaufbahn (120),
- Sicherungsvorrichtung (50) für ein sicherndes
Fixieren der verschiebbaren Lagerung des
Grundkörpers (30) am Rollenmodul (20),
- Zubehörvorrichtung (40) für die Befestigung ei-
nes Zubehörmoduls (300) an dem Grundkörper
(30) und/oder dem Rollenmodul (20).

6. Rollenwagen (10) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass al-
le Montagemittel (92) eine Bewegungsachse (BA)
für die Montagebewegung aufweisen, wobei diese
Bewegungsachsen (BA) parallel oder im Wesentli-
chen parallel zueinander ausgerichtet sind.

7. Rollenwagen (10) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lagervorrichtung (26) des Rollenmoduls (20) we-
nigstens eine, insbesondere zumindest zwei rotier-
bare Rollen (26a) aufweist.

8. Rollenwagen (10) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass al-
le Montagemittel (92) eine gleiche oder im Wesent-
lichen gleiche mechanische Belastbarkeit hinsicht-
lich der Aufnahme der Montagekraft aufweisen, ins-
besondere im Bereich wenigstens eines der folgen-
den Parameter:

- Drehmoment größer oder gleich 5 Nm
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- E-Modul größer oder gleich 210 kN/mm2

9. Rollenwagen (10) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkörper (30) an dem Rollenmodul (20) ent-
lang einer Schwerkraftrichtung (SKR) für eine Jus-
tierbewegung verschiebbar gelagert ist, wobei am
Grundkörper (30) ein erstes Verstellmittel (32) für
eine Verstellbewegung beweglich gelagert ist, wobei
das erste Verstellmittel (32) für eine Bewegung des
Grundkörpers (30) entlang der Schwerkraftrichtung
(SKR) relativ zum Rollenmodul (20) bei Durchfüh-
rung der Verstellbewegung mit einem zweiten Ver-
stellmittel (22) des Rollenmoduls (20) in Wirkverbin-
dung seht.

10. Rollenwagen (10) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rollenwagen (10) eine Montagevorrichtung (90)
in Form einer Aushebeschutzvorrichtung (60) auf-
weist zum Schutz gegen ein Entfernen des Rollen-
moduls (20) aus der verschiebbaren Anbringung an
der Rollenlaufbahn (120), wobei die Aushebeschutz-
vorrichtung (60) ein zwischen einer Schutzposition
(SP) und einer Freigabeposition (FP) bewegbar ge-
lagertes Aushebeschutzmittel (62) sowie eine Arre-
tiervorrichtung (64) für ein Arretieren des Aushebe-
schutzmittels (62) zumindest in der Schutzposition
(SP) aufweist.

11. Rollenwagen (10) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rollenwagen (10) für die Befestigung eines ers-
ten Zubehörmoduls (300) von wenigstens zwei un-
terschiedlichen Zubehörmodulen (300) als Monta-
gevorrichtung (90) zumindest eine Zubehörvorrich-
tung (40) aufweist mit einer Anlagefläche (42) zur
Kontaktierung einer Gegenanlagefläche (312) des
ersten Zubehörmoduls (300) und wenigstens einem
Zubehör-Befestigungsmittel (44) für die Befestigung
des ersten Zubehörmoduls (300).

12. Schiebetürenanlage (100), aufweisend eine Rollen-
laufbahn (120) und wenigstens einen in der Rollen-
laufbahn (120) verschiebbar gelagerten Rollenwa-
gen (10) mit den Merkmalen eines der Ansprüche 1
bis 11.

13. Schiebetürenanlage (100) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine
Schiebetür (110) mittels wenigstens zwei Rollenwa-
gen (10) mit den Merkmalen eines der Ansprüche 1
bis 11 verschiebbar in der Rollenlaufbahn (120) ge-
lagert ist.
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